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Vorwort zur fünften Auflage

Rund drei Jahre nach dem Erscheinen der vierten Auflage dieses Kom-
mentars legen Autoren und Verlag die fünfte Auflage vor. Anlass dazu bestand
wiederum vor allem wegen der Beschlüsse des Bundesgesetzgebers zur Ände-
rung des Städtebaurechts in der 19. Legislaturperiode. Zentral war dabei das
Gesetz zur Mobilisierung von Bauland (Baulandmobilisierungsgesetz) vom
14.6.2021, mit dem zahlreiche Regelungsvorschläge der Baulandkommission
umgesetzt wurden. Wie schon 2013 und 2017 war die Baunutzungsverord-
nung auch 2021 mittelbar durch Regelungen im Baugesetzbuch oder unmit-
telbar Gegenstand von Rechtsänderungen betroffen. Die wohl weittragendste
Änderung war die Umwandlung der Obergrenzen für das Maß der baulichen
Nutzung in § 17 BauNVO in Orientierungswerte. Damit wird eine potenzi-
ell erhebliche bauliche Verdichtung möglich. Es bleibt abzuwarten, ob und
wie sich diese rechtliche Lockerung mittel- und langfristig auf das Erschei-
nungsbild der Städte und Gemeinden auswirken wird. Mit dem Dörflichen
Wohngebiet wurde nach dem Urbanen Gebiet ein weiterer Baugebietstyp
eingeführt, der die Zahl der gemischten Baugebiete auf nunmehr fünf
anwachsen lässt. Der Gesetzgeber hat mit dem neuen Baugebiet auf eine seit
vielen Jahren zu beobachtende Entwicklung reagiert, wonach in ländlichen
Gebieten häufig keine landwirtschaftlichen Betriebe im Haupterwerb mehr
zu finden sind. In der Anwendungspraxis muss sich erweisen, ob es einen
größeren Bedarf für das Dörfliche Wohngebiet gibt. Zur Unterstützung des
Mobilfunkausbaus wurden Nebenanlagen, die der öffentlichen Versorgung
mit Telekommunikationsdienstleistungen dienen, wie Mobilfunkanlagen, in
allen Baugebieten für zulässig erklärt.

Das Baulandmobilisierungsgesetz hat die 2015 aufgenommenen mittelba-
ren Änderungen der Baunutzungsverordnung bzw. die erleichterten Zulas-
sungsregelungen durch § 246 Abs. 10–12 BauGB nach deren vorübergehen-
dem Außerkrafttreten wieder aufgegriffen. Nunmehr gelten die
Sonderregelungen für Aufnahmeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünfte
und sonstige Unterkünfte für Flüchtlinge oder Asylbegehrende bis zum
31.12.2024. Mittelbare Auswirkungen auf die BauNVO hinterließen auch
die COVID-19-Pandemie und die Hochwasserkatastrophen vom Juli 2021.
Für dringend benötigte medizinische Einrichtungen zur Bekämpfung der
Pandemie (§ 246b BauGB) wurde eine bis zum 31.12.2022 geltende Abwei-
chungsregelung erlassen. Mit dem Aufbauhilfegesetz 2021 wurde ab dem
15.9.2021 für die Errichtung von mobilen Notunterkünften für Wohn- und
andere Nutzungszwecke (§ 246c BauGB) ebenfalls eine bis zum 31.12.2022
geltende Abweichungsregelung in Kraft gesetzt.

Die vorliegende Kommentierung berücksichtigt die Neuregelungen sowie
die bis September 2021 veröffentlichte Rechtsprechung und Literatur.

Wie in den ersten vier Auflagen haben wir uns um knappe, präzise und
praxisgerechte Erläuterungen bemüht. Wir hoffen, dass der Kommentar wie
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Vorwort

bisher ein aktuelles und zuverlässiges Hilfsmittel für die Lösung der zahlrei-
chen Auslegungsfragen bleiben wird, und wünschen uns, dass die fünfte
Auflage ebenso freundlich aufgenommen wird wie die früheren Auflagen.

München, Berlin und Bonn, im November 2021 Helmut Petz
Thomas Roeser

Jürgen Stock
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